
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Projektstand „Neubau Feuerwehrhaus Fellbach an der 
Bühlstraße“ und  

 

beschließt 

 

2. mehrheitlich, bei fünf Gegenstimmen und sieben Enthaltungen,  
 

der Überlegung zuzustimmen, den Umfang der Betriebswohnungen im Feuerwehrhaus-Neubau 

entgegen der bisherigen Beschlusslage auf eine Betriebswohnung zu reduzieren.  

 

3. mehrheitlich, bei drei Gegenstimmen und elf Enthaltungen, 
 

die Verwaltung damit zu beauftragen, im wettbewerblichen Verfahren das Raumprogramm der 

in der Machbarkeitsstudie ausgewiesenen, aber gemäß Beschlussziffer 2 nicht mehr 

vorgesehenen Betriebswohnungen für andere Zwecke umzuwidmen (Kommunaler 

Ordnungsdienst, Rettungskräfte, Ordnungsamt) – vgl. den als Anlage 1 zur Vorlage 103/2021/3 

beigefügten interfraktionellen Änderungsantrag vom 18.06.2021. Die Beauftragung erfolgt in 

Kenntnis der gegenteiligen Empfehlungen des mit der Feuerwehrbedarfsplanung beauftragten 

Fachbüros, der befragten Fachbehörden, der Feuerwehr und der Verwaltung. 

 

4. mehrheitlich, bei einer Enthaltung, 
 

die Verwaltung damit zu beauftragen, das entsprechend angepasste Raumprogramm als 

Grundlage für den Planungswettbewerb und für die weitere Planung bzw. Ausführung zu 

berücksichtigen. 

 


